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1
Allgemeines

1.1
Aufgabe und Geltungsbereich

1.1.1
Die Geschéaftsordnung regelt den Geschaftsablauf sowie den Dienstverkehr nach auBen.
1.1.2

Die Behordenleitung legt unter Berlicksichtigung der ortlichen Verhaltnisse die Aufbaustruktur
und den Geschaftsverteilungsplan (Nummer 2.14) fest. Sie erlasst die erforderlichen erganzen-
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den Verfliigungen (besondere Dienstanweisungen), die grundsatzlich in einer Erganzenden Ge-
schaftsordnung der Kreispolizeibehdrde zusammengefasst werden.

1.2
Beachtung und Weiterentwicklung

1.21

Die Geschéaftsordnung und die Erganzende Geschaftsordnung sowie deren Anderungen werden
allen Beschéaftigten bekannt gegeben. Die Beschaftigten machen sich im notwendigen Umfang
mit den Inhalten vertraut.

1.2.2

Vorschlage zur Verbesserung und Vereinfachung sind an die Kreispolizeibehdrde zu richten. Der
Runderlass des Ministeriums flr Inneres und Kommunales ,Richtlinien fiir das ldeenmanagement
Nordrhein-Westfalen"” vom 17. November 2016 (MBI. NRW. S. 792) in der jeweils geltenden Fas-
sung bleibt unberihrt.

1.3
Zusammenarbeit

Die Beschaftigten arbeiten in ihren Funktionen auf der Grundlage der Geschaftsordnung, der Er-
ganzenden Geschaftsordnung und des Geschaftsverteilungsplans zusammen, um die Aufgaben
der Kreispolizeibehorde zu erflillen. Der direktionsiibergreifenden Zusammenarbeit aller Organi-
sationseinheiten und Beschaftigten kommt daher eine besondere Bedeutung zu.

1.4
Flhrung und Steuerung

1.4.1
FUhrung

FUhrungskrafte nehmen ihre Fihrungsaufgaben verantwortungsvoll wahr.

Sie sind verantwortlich fir die Personalfiihrung und -férderung. Sie weisen die Beschaftigten in
die Aufgabengebiete ein, steuern und koordinieren die Arbeitsablaufe, kontrollieren die Zielerrei-
chung und die fachliche Glte der Arbeitsergebnisse. Die Auslibung einer konsequenten Dienst-
und Fachaufsicht ist im Flihrungshandeln zentral und beriicksichtigt dabei die Forderung einer
positiven Fehlerkultur.

Gute Flhrung soll werteorientiert, leistungsférdernd, salutogen, inklusiv und wertschatzend sein.
Dabei achten Fuhrungskrafte auf die Balance zwischen Organisationsinteressen und den Inter-
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essen der Beschaftigten. Nur durch ein gemeinsames Handeln von Flhrungskraften und den
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern kann gute Fihrung gelingen.

Fuhrungskommunikation ist das herausragende Fihrungsinstrument, dies betrifft sowohl anlass-
unabhangige als auch standardisierte Kommunikationsverfahren. Transparente und belastbare
Kommunikation manifestiert sich auch in einem etablierten nachvollziehbaren Besprechungswe-
sen. Dies ermdglicht Fiihrungsentscheidungen und die zugrundeliegenden Uberlegungen trans-
parent und nachvollziehbar zu machen.

Den Rahmen flr gute Fuhrung bildet die Rahmenkonzeption ,Verantwortliche Wahrnehmung von
FUhrung in der Polizei Nordrhein-Westfalen” gemaB Runderlass ,Flhrungsstrategie der Polizei
Nordrhein-Westfalen" vom 3. September 2021 - 411-59.06 (n.v.). Die dort beschriebenen Grund-
satze sind fir alle Beschaftigten der Polizei Nordrhein-Westfalen verbindlich.

1.4.2
Steuerung

Die strategische Steuerung ist fur die Polizei Nordrhein-Westfalen von entscheidender Bedeu-
tung. Die Grundlagen der Steuerungssystematik der Polizei Nordrhein-Westfalen sind im Rund-
erlass ,Neuausrichtung von Steuerung und Fiihrung der Polizei NRW" vom 30. September 2005
- 41.1-59.03.02 (1912 LZ 2005) (n.v.) in der jeweils geltenden Fassung beschrieben. Mit Hilfe be-
hordenspezifischer Sicherheitsprogramme, die eine eigenverantwortliche Schwerpunktsetzung
der Kreispolizeibehdrde unter Beachtung der Rahmenvorgaben und Standards des flir Inneres
zustandigen Ministeriums ermoglichen, erfolgt eine Konzentration auf die Kernaufgaben polizeili-
cher Arbeit. Auch bei Personal- und Organisationsentwicklungen ist die Fihrungsstrategie der
Polizei Nordrhein-Westfalen zu beachten. Die Bearbeitung sdmtlicher fachlicher und strategi-
scher Themenfelder folgt dem bewahrten, kontinuierlichen Steuerungszyklus Planen, Umsetzen,
Uberpriifen, Bewerten und Anpassen.

Die strategische Ausrichtung wird durch ein umfassendes Qualitdtsmanagement, hier insbeson-
dere Audits, erganzt und damit zu einem geschlossenen Steuerungs- und Fihrungssystem aus-
gebaut.

2
Organisation

2.1
Gliederung

Die aufbauorganisatorische Gliederung und Zuordnung der Aufgaben der einzelnen Organisati-
onseinheiten regelt die oberste Landesbehdrde durch Runderlass.
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2.2
Behdrdenleitung

2.2

Die Behordenleitung vertritt die Behorde nach innen und auBen. Sie ist verantwortlich fiir die ord-
nungsgemane Erledigung der Dienstgeschafte. Sie tragt zudem die Verantwortung fir die Ent-
wicklung und Umsetzung der Behdrdenstrategie und bertcksichtigt hierbei vorgegebene Lan-
desstandards.

2.2.2

Die Behordenleitung stellt sicher, dass die allgemeine Vertretung Uber alle wichtigen Angelegen-
heiten informiert ist.

2.3
Leitungskonferenz

Die Aufgabenwahrnehmung in der Kreispolizeibehdrde richtet sich an den behdrdlichen Aufga-
ben, den Vorgaben des Landes sowie der Behodrdenstrategie aus. Das zentrale Behérdeninstru-
ment flr strategische Aufgaben ist die Leitungskonferenz. Ihr gehéren die Behdrdenleitung, die
Abteilungsleitung Polizei in Landratsbehdérden, die Direktionsleitungen und die Leitung des Lei-
tungsstabes an. Nach MaBgabe der Behdrdenleitung kdnnen themenbezogen weitere Beschaf-
tigte hinzugezogen werden.

2.4
Allgemeine Vertretung

2.41

Die Behdrdenleitung hat eine allgemeine Vertretung im Falle von Abwesenheit oder Verhinde-
rung.

2.4.2

Allgemeine Vertretung der Behdrdenleitung in Polizeiprasidien ist die Leiterin oder der Leiter der

Direktion Zentrale Aufgaben. Eine Ubertragung auf eine andere Direktionsleitung ist méglich. Die
Behordenleitung der Polizeiprasidien benennt ihre allgemeine Vertretung mit Zustimmung des fir
Inneres zustandigen Ministeriums und regelt die weitere Vertretung.

2.4.3

Die allgemeine Vertretung der Landratin oder des Landrats als Leitung der Kreispolizeibehdrde
ist die nach § 47 Absatz 1 der Kreisordnung fur das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung
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der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 646) in der jeweils geltenden Fassung be-
stellte oder gewanhlte allgemeine Vertretung. Die Abteilungsleitung Polizei ist weitere Vertretung.

2.5
Abteilungsleitung Polizei

Die Abteilungsleitung Polizei untersteht der Landratin oder dem Landrat als Kreispolizeibehdrde
unmittelbar, ist Vorgesetzte aller Beschaftigten der Abteilung Polizei und fiir die ordnungsmaBige
Flhrung der Geschafte und fur den Dienstbetrieb in der Abteilung Polizei verantwortlich. Gegen-
Uber den im Dienst des Kreises stehenden Beschaftigten lbt die Abteilungsleitung Polizei das
Weisungsrecht im Rahmen der von der Landratin oder dem Landrat getroffenen allgemeinen An-
ordnungen aus. Bei Angelegenheiten, die sich aus dem Recht der Landratin oder des Landrates
als Dienstvorgesetzte oder Dienstvorgesetzter der Beschaftigten des Kreises ergeben, insbe-
sondere bei allen Entscheidungen in arbeits- und tarifrechtlichen oder dienstrechtlichen Angele-
genheiten, besteht diese Weisungsbefugnis nur, wenn sie die Landratin oder der Landrat im Ein-
zelfall ausdriicklich Ubertragen hat. Die Abteilungsleitung Polizei berichtet der Behdrdenleitung
Uber die wesentlichen Vorgange innerhalb der Abteilung.

2.6
Direktionsleitungen

Die Direktionsleitungen sind der Behdrdenleitung in Polizeiprasidien beziehungsweise der Abtei-
lungsleitung Polizei unterstellt und sind Vorgesetzte aller Beschaftigten ihrer Direktionen. Sie
sind fur die ordnungsmaBige Fuhrung der Geschafte und fur den Dienstbetrieb in ihrer Direktion
verantwortlich und berichten der Behérdenleitung in Polizeiprasidien beziehungsweise der Ab-
teilungsleitung Polizei Gber die wesentlichen Vorgange innerhalb ihrer Direktion.

2.7
Leitungsstab, Direktionsburo, Fihrungsstellen

2.7.1

Der Behdrdenleitung in Polizeiprasidien beziehungsweise der Abteilungsleitung Polizei ist ein
Leitungsstab zugeordnet. Der Direktionsleitung Zentrale Aufgaben kann ein Direktionsbiro zuge-
ordnet werden, den Ubrigen Direktionsleitungen ist eine Flilhrungsstelle zugeordnet.

2.7.2

Die Leitung des Leitungsstabes, des Direktionsbiros und der Fihrungsstellen sind Vorgesetzte
aller Beschaftigten ihrer Organisationseinheiten. Dariiberhinausgehende eigene Weisungsbefug-
nisse bestehen nicht.
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2.8
Weitere Organisationseinheiten und Funktionen

2.8.1

Die Behordenleitung legt im Rahmen der Vorgaben des Runderlasses ,Organisation der Kreispo-
lizeibehdrden des Landes Nordrhein-Westfalen” vom 11. Januar 2022 (MBI. NRW. S. 58) in der
jeweils geltenden Fassung die konkrete Aufbauorganisation fest und richtet daran orientiert Or-
ganisationseinheiten ein.

2.8.2

Die Leitungen der eingerichteten Organisationseinheiten sind Vorgesetzte aller zu ihrer Organi-
sationseinheit gehdrenden Beschaftigten. Sie sind fir die ordnungsmaBige Fiuhrung der Ge-
schafte und flr den Dienstbetrieb in ihrer Organisationseinheit verantwortlich und unterrichten
ihre Vorgesetzte oder ihren Vorgesetzten Uber die wesentlichen Vorgange innerhalb ihrer Orga-
nisationseinheit.

2.8.3
Die Behordenleitung entscheidet liber die Wahrnehmung von Zugleichaufgaben.
2.8.4

Die Behordenleitung kann zur Erarbeitung von Vorschlagen fur die Lésung komplexer, zeitlich
begrenzter Vorhaben durch besondere Geschaftsanweisung Projektgruppen einrichten. Ziel, Lei-
tung und Dauer der Projektgruppen sowie Kompetenzen und gegebenenfalls Freistellungen der
Mitglieder und das Verhaltnis zur Linienorganisation sind im Projektauftrag festzulegen.

2.9
Beauftragte oder Beauftragter fir den Haushalt

Bei jeder Kreispolizeibehdrde wird eine Beauftragte oder ein Beauftragter fiir den Haushalt be-
stellt und der Direktion Zentrale Aufgaben zugeordnet. Sie oder er ist in Haushaltsangelegenhei-
ten der Behdrdenleitung gemaB § 9 Absatz 1 der Landeshaushaltsordnung in der Fassung der
Bekanntmachung vom 26. April 1999 (GV. NRW. S. 158) in der jeweils geltenden Fassung unmit-
telbar unterstellt. Bei allen MaBnahmen von finanzieller Bedeutung ist die Mitzeichnung der Be-
auftragten oder des Beauftragten fiir den Haushalt einzuholen.

2.10
Zentrale Vergabestelle

Nach dem auf Grundlage des § 55 Absatz 2 der Landeshaushaltsordnung erlassenen Runderlass
des Ministeriums des Innern ,Richtlinien fiir das Beschaffungswesen im Geschaftsbereich des
Ministeriums des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen (Beschaffungsrichtlinie)” vom 14. Sep-
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tember 2020 (MBI. NRW. S. 578) in der jeweils geltenden Fassung sind Beschaffungen innerhalb
einer Dienststelle von einer zentralen Vergabestelle, die innerhalb der Dienststelle organisato-
risch von der bedarfsanmeldenden und der titelverwaltenden Stelle zu trennen ist, durchzufiih-
ren. Die Behordenleitung stellt Gber die Direktion Zentrale Aufgaben die geeigneten organisatori-
schen Erfordernisse zur Einrichtung einer zentralen Vergabestelle sicher.

2.1
Datenschutzbeauftragte oder Datenschutzbeauftragter

Bei jeder Kreispolizeibehérde werden eine Datenschutzbeauftragte oder ein Datenschutzbeauf-
tragter sowie eine Vertretung bestellt. Die dienstliche Stellung, Aufgaben und Rechte ergeben
sich aus § 31 des Datenschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen vom 17. Mai 2018 (GV. NRW. S.
244, ber. S. 278 und S. 404) in der jeweils geltenden Fassung und den ergdnzenden Regelungen
der obersten Landesbehdrde Uber den Datenschutz.

2.12
Gleichstellungsbeauftragte

Jede Kreispolizeibehdrde bestellt eine Gleichstellungsbeauftragte und eine Stellvertreterin. lhre
dienstliche Stellung, Aufgaben und Rechte ergeben sich aus den §§ 15 bis 20 des Landesgleich-
stellungsgesetzes vom 9. November 1999 (GV. NRW. S. 590) in der jeweils geltenden Fassung.

Der Aufgabenbereich ,Gleichstellung” ist dem Sachgebiet zuzuordnen, in dem Personalangele-

genheiten bearbeitet werden.

2.13
Inklusionsbeauftragte oder Inklusionsbeauftragter

Die Behordenleitung bestellt gemaB § 181 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch vom 23. De-
zember 2016 (BGBI. | S. 3234) in der jeweils geltenden Fassung eine Inklusionsbeauftragte oder
einen Inklusionsbeauftragten, die oder der sie in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen
verantwortlich vertritt.

2.14
Geschaftsverteilungsplan, Vertretungen

2141

Der Geschaftsverteilungsplan nimmt die Verteilung der behérdlichen Aufgaben auf alle Organi-
sationseinheiten vor.

2.14.2
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Vertretungsregelungen werden durch Ubergeordnete Organisationseinheiten oder die nachsthd-
here Vorgesetzte oder den nachsthoheren Vorgesetzten getroffen.

3
Geschaftsablauf

3.1
Dienstweg

3.11

Um einen geordneten Arbeitsablauf zu gewahrleisten, ist im miindlichen und schriftlichen Dienst-
verkehr der Dienstweg einzuhalten.

3.1.2

Sind mehrere Organisationseinheiten der Kreispolizeibehdrde mit der Erledigung einer Aufgabe
befasst, stimmen sie die dazu erforderlichen Informationen und Verfahrensablaufe unmittelbar
miteinander ab. Die Beteiligten informieren ihre Vorgesetzten und die Ubrigen Beschaftigten, fur
die die Inhalte von Belang sind.

3.1.3

Die Beschaftigten kdnnen sich in wichtigen persénlichen Angelegenheiten unmittelbar an die Be-
hérdenleitung oder andere Vorgesetzte wenden.

3.2
Dienstsiegel

3.21

Die Behordenleitung bestimmt, welche Beschaftigten ein Dienstsiegel fihren. Die Ermachtigung
zur Siegelfuhrung wird in schriftlicher Form verliehen. Der Kreis dieser Beschaftigten wird auf
das unbedingt notwendige MaB beschrankt.

3.2.2

Dienstsiegel werden fortlaufend nummeriert, in Listen erfasst und gegen Empfangsbescheini-
gung ausgehandigt.

3.2.3

Dienstsiegel sind unter Verschluss aufzubewahren. Der Verlust eines Dienstsiegels ist unverzlig-
lich anzuzeigen.
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3.3
Schriftgut, Archivgut

Die Verwaltung des Schriftgutes (Sammlung, Ordnung, Aufbewahrung und Archivierung) richtet
sich nach dem Archivgesetz Nordrhein-Westfalen vom 16. Marz 2010 (GV. NRW. S. 188) in der
jeweils geltenden Fassung, dem Runderlass des Ministeriums fir Inneres und Kommunales , Ak-
tenordnung flr den Geschaftsbereich des Ministeriums fir Inneres und Kommunales des Landes
Nordrhein-Westfalen"” vom 25. Juli 2016 (MBI. NRW. S. 476) in der jeweils geltenden Fassung
und der Verschlusssachenanweisung vom 9. April 2001 (MBI. NRW. S. 666) sowie dem Rund-
erlass des Ministeriums fur Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie ,Verwaltungsvor-
schrift zur elektronischen Aktenfiihrung in der Landesverwaltung nach dem E-Government-Ge-
setz Nordrhein-Westfalen” vom 2. August 2018 (MBI. NRW. S.472) in der jeweils geltenden Fas-
sung.

3.4
Posteingange, Postausgange

3.4.1

Posteingange werden von der im Geschaftsverteilungsplan hierzu bestimmten Organisationsein-
heit entgegengenommen. Der Behdrdenleitung werden Posteingange von grundsatzlicher Be-
deutung sowie Schreiben der Aufsichtsbehorden, Schreiben von Abgeordneten, Beschwerden
sowie sonstige Sendungen, deren Vorlage angeordnet ist, zugeleitet. Die Ubrigen Posteingange
werden gemaB der nach Nummer 3.4.4 zu erlassenden erganzenden Verfigung verteilt. Post-
eingange von besonderer Eilbedirftigkeit werden unmittelbar der zustandigen Organisationsein-
heit zugeleitet.

3.4.2

Die Beschaftigten sind dafir verantwortlich, dass Posteingange von Bedeutung den Vorgesetz-
ten und unbeschadet der Auszeichnung den Organisationseinheiten bekannt werden, fir die die
Inhalte von Belang sind.

3.4.3

Posteingange sind bevorzugt durchzusehen, mit dem Sichtvermerk (Nummer 3.5) sowie der Da-
tumsangabe zu versehen und der zustandigen Sachbearbeitung auf dem Dienstweg zuzuleiten.

3.4.4

Einzelheiten der Behandlung von Postein- und Postausgangen werden in einer erganzenden
Verfligung geregelt.
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3.5
Sicht- und Arbeitsvermerke

3.5.1

Far Sicht- und Arbeitsvermerke sind
a) der rote Farbstift

b) der griine Farbstift

c) der orangefarbene Farbstift

d) der braune Farbstift

e) der lilafarbene Farbstift

der Behdrdenleitung

der allgemeinen Vertretung (im Vertretungsfall)
der Abteilungsleitung Polizei

den Direktionsleitungen und

den Dezernatsleitungen Zentrale Aufgaben, den Poli-

zeiinspektions-, Kriminalinspektions- und Verkehrsinspektionsleitungen, den Leitungen der Be-
reitschaftspolizei, Polizeisonderdienste, Spezialeinheiten und des Standigen Stabes

vorbehalten.

Soweit Vertretungen vorgenommen werden, verwenden die Vertretungen, mit Ausnahme der all-
gemeinen Vertretung, den Farbstift der zu Vertretenen.

3.5.2

Sicht- und Arbeitsvermerke sind mit Paraphe und Datum vorzunehmen. Es bedeuten:

a) zur Kenntnis genommen (Sichtvermerk):

Strich mit Farbstift oder Namenszeichen

b) Vorbehalt der Unterzeichnung: +

c¢) Reinschrift mit Entwurf zur Unterzeichnung: z.U.

d) vor Abgang vorlegen: Vv

e) nach Abgang vorlegen: Al

f) bitte Rlicksprache: bR

g) bitte fernmiindliche Riicksprache: bfR

h) nach Rickkehr (Funktionsbezeichnung nR

oder Name) vorlegen:

i) vor allen anderen Sachen bearbeiten: Sofort
j) bevorzugt bearbeiten: Eilt
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3.6
Federfihrung

3.6.1

In Angelegenheiten, die mehrere Aufgabengebiete berilihren, ist die Organisationseinheit feder-
fiihrend, die nach dem Inhalt der Angelegenheit aufgrund des Geschaftsverteilungsplans bei
verstandiger Wirdigung Uberwiegend zustandig ist. Zweifel Gber die Zustandigkeit sind unver-
zlglich zu klaren. Sie dirfen nicht zu einer Verzdgerung in der Bearbeitung fiihren. Bis zur Kla-
rung bleibt die mit der Angelegenheit zuerst befasste Organisationseinheit zustandig. Kommt ei-
ne Einigung nicht zustande, entscheidet die oder der gemeinsame Vorgesetzte.

3.6.2

Die federfliihrende Organisationseinheit beteiligt die anderen in Betracht kommenden Organisati-
onseinheiten. Sie bleibt flr die Einhaltung von Fristen verantwortlich.

3.7
Beteiligung

3.7.1

Durch die Beteiligung (Mitzeichnung, mundliche oder schriftliche Abstimmung) Gbernehmen die
beteiligten Organisationseinheiten die Verantwortung fir die sachgemaBe Bearbeitung, die ihren
Aufgabenbereich berihrt.

3.7.2

Das Ergebnis einer miindlichen Abstimmung ist grundsatzlich schriftlich festzuhalten. Eine
schriftliche Abstimmung soll dann erfolgen, wenn die gebotene Grundlichkeit der Bearbeitung ei-
nen schriftlichen Meinungsaustausch erfordert. Die Mitzeichnung kann elektronisch erfolgen.

3.7.3

Die federfihrende Organisationseinheit soll mit den zu beteiligenden Organisationseinheiten
friihzeitig Kontakt aufnehmen, um deren Auffassung beriicksichtigen zu kdnnen. Dies gilt insbe-
sondere fur die Beteiligung der oder des Beauftragten fir den Haushalt nach Nummer 2.9.

3.7.4

Die beteiligten Organisationseinheiten diirfen den Entwurf nur im Einvernehmen mit der feder-
fihrenden Organisationseinheit ergdnzen oder abandern. Ist das Einvernehmen nicht zu erzielen,
entscheidet die oder der gemeinsame Vorgesetzte.

3.7.5

Bei einer Vielzahl von Mitwirkenden oder Beteiligten oder in anderen geeigneten Fallen soll die
Abstimmung in einer Koordinierungsbesprechung erfolgen.
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3.7.6

Es ist zu gewabhrleisten, dass den Regionalbeauftragten alle zur Aufgabenwahrnehmung erfor-
derlichen Informationen zuganglich sind und die erforderlichen internen Abstimmungen erfolgen.
Fir die Aufgabenwahrnehmung gelten die Regelungen meines Erlasses ,,Regionalbeauftragte in
Kreispolizeibehorden” vom 16. Oktober 2009 (n.v.) - 43 - 58.08.01.

3.8
Beteiligung in Personalangelegenheiten

3.8.1

Vor personalrechtlichen MaBnahmen ist die Direktionsleitung oder die Leitung des Leitungssta-
bes zu hdren, deren Organisationseinheit die betroffenen Beschaftigten angehoéren oder ange-
horen sollen. Soweit hierbei Tatsachen gedauBert werden, die flir die Betroffenen unglinstig sind
oder nachteilig werden kdnnen, sind diese hierzu zu horen.

3.8.2

Von einer Beteiligung nach Nummer 3.8.1 Satz 1 kann abgesehen werden, wenn bei verstandiger
Wirdigung der Umstande die Personalangelegenheit fir die zu beteiligende Direktionsleitung
oder Leitung des Leitungsstabes nicht von dienstlichem Interesse ist (zum Beispiel Gewahrung
von Vorschissen, Beihilfen und Unterstiitzungen) oder die Beteiligung aus besonderen sachli-
chen Griinden nicht geboten erscheint.

3.9
Rucksprachen

3.91

Rlcksprachen sind unverziglich zu erledigen. Die Erledigung ist von der oder dem Vorgesetz-
ten, die oder der die Rlcksprache erbeten hat, auf dem Vorgang zu vermerken.

3.9.2

Soll eine Riicksprache bei hoheren Vorgesetzten wahrgenommen werden, ist dies der oder dem
beziehungsweise den Vorgesetzten vorher anzuzeigen, um ihr oder ihm beziehungsweise ihnen
Gelegenheit zur Teilnahme zu geben. Nimmt die oder der Vorgesetzte beziehungsweise nhehmen
die Vorgesetzten nicht teil, wird sie oder er beziehungsweise werden sie anschlieBend unterrich-
tet.

3.10
Aktenvermerke
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3.10.1

Mdindliche und fernmundliche Riicksprachen, Anordnungen, Auskiinfte und Hinweise werden,
soweit sie fUr die Bearbeitung einer Angelegenheit von Bedeutung sein kdnnen, in Aktenvermer-
ken festgehalten.

3.10.2

Zusammenfassende Aktenvermerke sollen zur Unterrichtung der Schlusszeichnenden angefer-
tigt werden, wenn sie der Geschaftserleichterung dienen, im Besonderen, wenn die Akten um-
fangreich sind oder ihr Inhalt schwierig oder unubersichtlich ist.

3
Eingangsbestatigungen, Zwischenbescheide, Abgabenachrichten

3.1.1

Sobald sich Ubersehen lasst, dass die abschlieBende Bearbeitung mehr als einen Monat bean-
sprucht, sind Eingangsbestatigungen beziehungsweise Zwischenbescheide zu erteilen, die mit
Vordruck erteilt werden kdnnen und die kurze Hinweise auf die voraussichtliche Dauer der Bear-
beitung enthalten.

3.1.2

Flr die Bearbeitung von Beschwerden und Eingaben gilt der Erlass des Ministeriums des Innern
.Rahmenvorgaben zur Bearbeitung von Beschwerden und Eingaben im Bereich der Polizei” vom
9. Juli 2020 (n.v.) - 401 -13.05.01.

3.1.3

Wird die Sache an eine andere Behdrde abgegeben, ist dies in der Regel der Einsenderin oder
dem Einsender mitzuteilen. Wird aus besonderem Grund keine Abgabenachricht erteilt, ist die
Empfangsbehdrde darauf hinzuweisen.

3.12
Form und Sprache im Dienstverkehr

3.12.1

Form und Sprache im Dienstverkehr sollen klar, eindeutig und allgemeinverstandlich sein. Von
besonderen Ausnahmen abgesehen, zum Beispiel bei allgemeinen Ausschreibungen, wird die
Lch-Form" gebraucht. Eine Fachsprache ist zu vermeiden, soweit Fachausdriicke und fachtypi-
sche Formulierungen nicht der Genauigkeit wegen oder deshalb erforderlich sind, weil der spe-
zifische Sachverhalt anders nicht zutreffend darzustellen ist.

3.12.2
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Im Schriftverkehr der Behdrden untereinander finden die Zusatze ,Frau” oder ,Herr" in der An-
schrift keine Verwendung. Anreden und GruBformeln entfallen, es sei denn, das Schreiben ist an
die Behdrdenleitung persoénlich gerichtet.

3.12.3

Im miindlichen und schriftlichen Dienstverkehr mit Privatpersonen ist auf eine ansprechende,
Ubersichtliche Form und eine verstandliche Sprache besonders zu achten. Abkilrzungen sind zu
vermeiden, soweit sie nicht allgemein gebrauchlich sind. Grundsatzlich sind Hoflichkeitsanreden
(zum Beispiel ,Sehr geehrte Frau .../Sehr geehrter Herr ...") und eine dem Einzelfall entsprechen-
de GruBformel (zum Beispiel ,Mit freundlichen GriiBen") zu verwenden. Satz 2 gilt entsprechend
flr den Schriftverkehr mit Beschaftigten.

3.13
Verantwortung bei Ab- und Unterzeichnung

3.13.1

Wer einen Entwurf oder eine Reinschrift mit- oder unterzeichnet, Gbernimmt die Verantwortung
fur die ordnungsgemaBe Bearbeitung des Vorgangs. Die Verantwortung erstreckt sich auch dar-
auf, dass die Organisationseinheiten, die nach der Geschaftsordnung, dem Geschaftsvertei-
lungsplan, nach erganzenden Verfligungen oder besonderen Anordnungen bei der Bearbeitung
mitzuwirken haben, beteiligt worden sind.

3.13.2

Den Entwiirfen sind die Bezugsvorgange beizufiigen.

3.14
Zeichnungsbefugnisse

3.14.1
Die Behérdenleitung unterzeichnet
a) Vorgange von besonderer Bedeutung,

b) Berichte an oberste Landesbehdérden, abgesehen von Meldungen wichtiger Ereignisse (WE-
Meldungen) auBerhalb der Blrodienstzeiten, und Berichte an Landesoberbehérden Uber bedeut-
same Angelegenheiten,

c) Vorgange liber wichtige Personalangelegenheiten,

d) Disziplinarentscheidungen,
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e) Abschlisse, Verlangerungen und Kiindigungen von Mietvertragen sowie sonstigen Mietver-
tragsanderungen, vorbehaltlich der Zustimmung des flr Inneres zustandigen Ministeriums,

f) Beschwerdeentscheidungen, soweit nicht durch eine erganzende Verfligung eine andere Re-
gelung getroffen ist, und

g) Vorgange, deren Zeichnung sie sich vorbehalten hat.
3.14.2
Die Abteilungsleitung Polizei in Landratsbehdrden sowie die Direktionsleitungen unterzeichnen

a) Berichte an oberste Landesbehérden und Berichte an Landesoberbehdrden, soweit nicht die
Voraussetzungen der Nummer 3.14.1 Buchstabe b vorliegen,

b) Vorgange, die Uber den Aufgabenbereich einer nachgeordneten Organisationseinheit hinaus-
gehen, und

c) Vorgange, deren Zeichnung sie sich vorbehalten haben.
3.14.3

Die Direktionsleitung Zentrale Aufgaben unterzeichnet dariber hinaus Vorgange im Rahmen der
ihr von der Behordenleitung libertragenen Befugnis zur selbstandigen Entscheidung liber Perso-
nalangelegenheiten, soweit diese nicht aufgrund einer ergénzenden Verfligung von anderen Be-
schaftigten zu unterzeichnen sind.

3.14.4
Alle Ubrigen Vorgesetzten unterzeichnen
a) Vorgange, zu deren Zeichnung sie nach dem Geschaftsverteilungsplan berechtigt sind,

b) Vorgange, die Uber den Aufgabenbereich einer nachgeordneten Organisationseinheit hinaus-
gehen, und

c) Vorgange, deren Zeichnung sie sich vorbehalten haben.
3.14.5

Beschéftigte, denen Aufgaben zur selbstandigen und eigenverantwortlichen Wahrnehmung zu-
gewiesen sind, unterzeichnen entsprechende Vorgange. Abverfligungen von Strafsachen an die
Staatsanwaltschaft unterzeichnen sie, soweit ihnen die Zeichnungsbefugnis dazu erteilt ist.

3.15
Zeichnungsformen

3.15.1
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Es unterzeichnen
a) die Behordenleitung ohne Zusatz,

b) in Vertretung der Behdrdenleitung die allgemeine Vertretung gemaB Nummer 2.4 mit dem Zu-
satz ,In Vertretung” und

c) alle sonstigen Zeichnungsberechtigten mit dem Zusatz ,Im Auftrag”.
3.15.2

Im Vertretungsfall zeichnet, mit Ausnahme der allgemeinen Vertretung, die oder der Berechtigte
mit dem Zusatz ,i.V." hinter der Paraphe oder dem Namen. Dieser Zusatz wird bei Schriftverkehr
nach auBen nicht in die Reinschrift Gbernommen.

3.15.3

Unter die Unterschrift wird der Name in Druckschrift gesetzt. Die Benutzung von Faksimilestem-
peln oder sonstigen Mitteln, die den Eindruck einer handschriftlichen Zeichnung vermitteln kon-
nen, ist nicht gestattet.

3.15.4
Folgende Reinschriften werden stets eigenhandig unterzeichnet:

a) Berichte an oberste Landesbehodrden und an Landesoberbehoérden, soweit sie nicht elektro-
nisch Gbermittelt werden,

b) férmliche Urkunden, Vertrage und Vollmachten,

c) Rechtsmittelschriften und sonstige bestimmende Schriftsatze in Gerichts- und in Disziplinar-
verfahren,

d) Schreiben an Beschwerdefiihrende mit Ausnahme von Zwischenbescheiden und Abgabe-
nachrichten,

e) Kassenanweisungen und

f) Schreiben, bei denen die Unterzeichnung durch Rechtsvorschrift oder erganzende Verfliigung
angeordnet oder es nach dem Inhalt oder nach der Person der Empfangerin oder des Empfan-
gers angebracht ist.

Im Ubrigen kdnnen Reinschriften beglaubigt werden.

3.16
Dienstreisen, Dienstgange

3.16.1
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Jede Dienstreise muss vor ihrem Antritt grundsatzlich schriftlich genehmigt werden. Dienstreise-
antrage sind rechtzeitig vorzulegen. Dienstreisen und Dienstgange sind so durchzufihren, wie
sie angeordnet oder genehmigt sind. Aus dienstlichen Grinden notwendige Abweichungen sind
schriftlich zu begriinden.

3.16.2

Antritt und Ende der Dienstreise sind der oder dem Vorgesetzten anzuzeigen. Die Ergebnisse der
Dienstreise sind, soweit erforderlich, schriftlich festzuhalten und zu den Akten zu nehmen. Der
oder dem Vorgesetzten ist nach ihrer oder seiner MaBgabe zu berichten.

3.16.3

Generelle Regelungen zur Genehmigung, Durchfiihrung und Dokumentation von Dienstreisen
werden in einer erganzenden Verfligung festgelegt.

3.17
Urlaub, Arbeits- und Dienstbefreiungen

3.171

Urlaub, Dienstbefreiungen und Arbeitszeitverklirzungen miissen grundsatzlich vor Antritt schrift-
lich genehmigt werden. Antrage sind moglichst vorzulegen.

3.17.2
Erholungsurlaub und Arbeitszeitverklirzung durch freie Tage genehmigen
a) fur die allgemeine Vertretung und die Abteilungsleitung Polizei die Behoérdenleitung,

b) fur die Direktionsleitungen und die Leitung des Leitungsstabes die Polizeiprasidentin oder der
Polizeiprasident beziehungsweise die Abteilungsleitung Polizei,

c) fur alle Gbrigen Beschaftigten die durch erganzende Verfiigung damit beauftragten Vorge-
setzten.

3.17.3

Sonderurlaub und Arbeits- beziehungsweise Dienstbefreiung genehmigt die Behoérdenleitung.
Die Zustandigkeit kann delegiert werden.

3.17.4

Aus dringenden persdnlichen Griinden kdnnen die Abteilungsleitung Polizei und die Direktions-
leitungen bis zu einem Tag Arbeits- beziehungsweise Dienstbefreiung gewahren.

3.17.5
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Das Genehmigungsverfahren ist in einer ergadnzenden Verfigung konkret zu regeln.

3.18
Erkrankung, Unfall, Dienstverhinderung aus sonstigen Griinden

3.18.1

Beschéftigte, die dem Dienst fernbleiben, haben dies ihrer Organisationseinheit oder dem Sach-
gebiet, in dem Personalangelegenheiten bearbeitet werden, unverziiglich anzuzeigen. Die Grin-
de und die voraussichtliche Dauer der Abwesenheit sind anzugeben. Die Organisationseinheit
der oder des Beschaftigten oder das Sachgebiet, in dem Personalangelegenheiten bearbeitet
werden, unterrichten sich unverziglich gegenseitig. Die Organisationseinheit der oder des Be-
schaftigten unterrichtet das Sachgebiet, in dem Personalangelegenheiten bearbeitet werden, un-
verzuiglich Uber die Wiederaufnahme der Arbeit oder des Dienstes.

3.18.2

Fur die Vorlage einer arztlichen Bescheinigung in Krankheitsféllen gelten die besonderen Rege-
lungen des Beamten- beziehungsweise des Tarifrechts.

3.18.3

Dienstunfalle sind, auch wenn die oder der Beschaftigte der Arbeit oder dem Dienst nicht fernzu-
bleiben braucht, unverzuiglich auf dem Dienstweg dem Sachgebiet, in dem Personalangelegen-
heiten bearbeitet werden, anzuzeigen. Ort und Sachverhalt sind schriftlich darzulegen. Soweit
maoglich sind Zeuginnen oder Zeugen zu benennen.

4
Dienstverkehr nach auBen

4.1
Teilnahme an Veranstaltungen

An externen Veranstaltungen und Fachtagungen dirfen Beschaftigte als Vertretung der Kreispo-
lizeibehdrde nur mit Zustimmung der Behordenleitung teilnehmen. Einladungen sind dieser vor-
zulegen. Fachbeitrage von grundsatzlicher Bedeutung, die auf diesen Veranstaltungen abgege-
ben werden sollen, sind mit der Behdrdenleitung abzustimmen. Im Ubrigen gelten die besonde-
ren Weisungen uber die Reprasentation des Landes bei Veranstaltungen.

4.2
AuBen- und Medienkontakte, Offentlichkeitsarbeit
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4.2

Die Aufgaben der polizeilichen Presse- und Offentlichkeitsarbeit werden im Leitungsstab oder in
einer eigenstandigen der Polizeiprasidentin oder dem Polizeiprasidenten beziehungsweise der
Abteilungsleitung Polizei unmittelbar nachgeordneten Organisationseinheit wahrgenommen.

4.2.2

Die Behordenleitung bestimmt eine Pressesprecherin oder mehrere Pressesprecherinnen bezie-
hungsweise einen oder mehrere Pressesprecher. In dieser Funktion ist sie oder er beziehungs-
weise sind sie der Behordenleitung unmittelbar unterstellt.

4.2.3

Auskiinfte insbesondere an Medien sowie Bekanntmachungen und Schriften, die veroffentlicht
werden sollen, bedirfen der Zustimmung der Behdrdenleitung beziehungsweise einer oder eines
dazu Beauftragten beziehungsweise einer Pressesprecherin oder eines Pressesprechers.

4.2.4

Offentlichkeitswirksame Aktionen sind, soweit sie nicht von der fiir Presse- und Offentlichkeits-
arbeit zustandigen Organisationseinheit ausgehen, mit dieser abzustimmen. Dies gilt insbeson-
dere flr Projekte zur Personalwerbung, Verkehrsunfall- und Kriminalpravention.

4.2.5

Fiir die polizeiliche Presse- und Offentlichkeitsarbeit gilt der Runderlass des Ministeriums fiir In-
neres und Kommunales ,Presse- und Offentlichkeitsarbeit der Polizei Nordrhein-Westfalen” vom
15. November 2011 (MBI. NRW. 2012 S. 3) in der jeweils geltenden Fassung.

4.2.6

Weitergehende behdrdenspezifische Regelungen werden in einer ergdnzenden Verfliigung fest-
gelegt.

5
Inkrafttreten, AuBerkrafttreten

Dieser Runderlass tritt am Tag nach der Veroffentlichung in Kraft.

Gleichzeitig mit dem Inkrafttreten dieses Runderlasses tritt der Runderlass des Ministeriums fir
Inneres und Kommunales ,Geschaftsordnung fir die Kreispolizeibehdrden des Landes Nord-
rhein-Westfalen" vom 22. Dezember 2011 (MBI. NRW. 2012 S. 22), der durch Runderlass vom 19.
April 2018 (MBI. NRW. S. 248) geandert worden ist, auBer Kraft.
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Ministerium des Innern
des Landes Nordrhein-Westfalen
Im Auftrag

Dr. Lesmeister

MBI. NRW. 2021S. 478, gedndert durch Runderlass vom 25. April 2022 (MBI. NRW. 2022 S.

396).

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-

falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Diisseldorf

20/20



	LRMB - Landesrecht Ministerialblatt
	 Geschäftsordnung für die Kreispolizeibehörden des Landes Nordrhein-Westfalen (GO KPB NRW) Runderlass des Ministeriums des Innern - 401-58.08.04 - 

